
Bekanntmachung der 2. Satzung zur Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Kindertageseinrichtungen des Marktes Regenstauf vom 13.07.2017 
(Kindertagesstättengebührensatzung) 

Vom 10. August 2018 
 

Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 beschlossen, eine 2. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Kindetageseinrichtungen des Marktes Regenstauf vom 13.07.2017 
(Kindertagesstättengebührensatzung) zu erlassen. Die Änderungssatzung wird 
nachstehend bekanntgegeben.  
 
Regenstauf, 13. August 2018 
Markt Regenstauf 
I.V. 
 
 
Dechant 
2. Bürgermeister 
 

2. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

der Kindertageseinrichtungen des Marktes Regenstauf vom 
13.07.2017 

(Kindertagesstättengebührensatzung)  
 

Vom 10. August 2018 
 
 

 Auf Grund der Art. 2 Abs. 1, Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt 
der Markt Regenstauf folgende Satzung: 
 

§ 1 
 

 Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen des Marktes Regenstauf vom 13.07.2017 
(Kindertagesstättengebührensatzung) wird wie folgt geändert: 
 

1. § 3 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
„Die Gebühr für die Ferienbetreuung von Kindergarten- und krippenkindern richtet sich 
nach den Absätzen 1 – 5. Für Zeiträume der Ferienbetreuung, die nicht ein volles 
Monat umfassen, wird die Gebühr anteilsmäßig berechnet. Sie fällt zusätzlich zu den 
Gebühren nach den Absätzen 1 – 5 für Zeiträume an, in denen die Kinder während 
der Schließtage der Kindertageseinrichtung, für die sie angemeldet sind, in einer 
anderen Kindertageseinrichtung betreut werden.“ 
 

2. Nach § 3 Abs. 6 wird folgender Abs. 6 a eingefügt: 
„(6 a) Die Gebühr für die Ferienbetreuung von Schulkindern in einer Kindertages-
einrichtung beträgt 20 € je Tag.“ 



 
§ 2 

 
 Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die durch Änderungssatzung vom 
11.04.2018 und durch § 1 geänderte Satzung insgesamt neu bekannt zu machen. 
 

§ 3 
 

 Diese Satzung tritt am 1. September 2018 in Kraft. 
 


